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Beschluss:

1. Der Vortrag der Referentin wird zur Kenntnis genommen.

 

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von - 0,5 

VZÄ Sachbearbeitung Personalzustimmung - 1,0 VZÄ Sonstige 

Sachbearbeitung - 0,5 VZÄ Sachbearbeitung Grundsatz für KITA-FT ab 

01.01.2019 sowie die Stellenbesetzung beim Personal- und 

Organisationsreferat zu veranlassen. Das Referat für Bildung und Sport wird 

beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 

135.660 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 bei der 

Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen/Beamten 

zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und 

Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 22.072,00 € (40 % des JMB).

 

3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig investiven 

Sachkosten zur Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze in Höhe von 

9.480,00 € und die IT-Ausstattungskosten in Höhe von 6.000,00 € im Rahmen 

der Haushaltsplanaufstellung 2019 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

 

4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaften 

konsumtiven Sachkosten für die 4 Arbeitsplätze in Höhe von 1.600,00 € 

jährlich im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 bei der Stadtkämmerei 

anzumelden.

 

5. Das Produktkostenbudget des Produkts 39365100 Kitaverwaltung erhöht sich 

ab dem Jahr 2019 ff. um bis zu 138.860,00 € jährlich, davon sind bis zu 

138.860,00 € jährlich zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
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6. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die aus seiner Sicht 

dargestellten Flächenbedarfe rechtzeitig gegenüber dem Kommunalreferat 

anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden sollen. 

 

7. Dieser Beschluss unterliegt hinsichtlich der Zuschaltung von 0,5 VZÄ 

Sachbearbeitung Grundsatz der Beschlussvollzugskontrolle; der übrige 

Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Stadtrat wird zu gegebener Zeit mit den durch die Stellenzuschaltung 

eingetretenen Effekten und Zielen erneut befasst. 

 


